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Leitsätze des Urteils 

1. Nichtigkeitsklage — Anfechtbare Handlungen — Handlungen, die Rechtswirkungen 
erzeugen — Entscheidung der Kommission, ein förmliches Prüfverfahren in Bezug auf 
eine in der Durchführung begriffene staatliche Maßnahme einzuleiten, und damit 
einhergehende vorläufige Einstufung als neue Beihilfe 
(Artikel 87 Absatz 1 EG, 88 Absätze 2 und 3 EG und 230 EG) 
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2. Nichtigkeitsklage — Natürliche oder juristische Personen — Handlungen, die sie 
unmittelbar und individuell betreffen — Entscheidung der Kommission, ein förmliches 
Prüfverfahren in Bezug auf eine in der Durchführung begriffene staatliche Maßnahme 
einzuleiten — Klage einer Regionalbehörde, die die genannte Maßnahme getroffen 
hat — Zulässigkeit 
(Artikel 88 Absatz 2 EG und 230 Absatz 4 EG) 

3. Staatliche Beihilfen — Entscheidung der Kommission, ein förmliches Prüfverfahren in 
Bezug auf eine staatliche Maßnahme einzuleiten — Gerichtliche Nachprüfung — 
Grenzen 
(Artikel 88 Absatz 2 EG) 

4. Staatliche Beihilfen — Begriff — Von regionalen oder lokalen Einrichtungen erlas
sene steuerliche Maßnahmen — Automatische Rechtfertigung durch das Wesen oder 
den Zweck des Steuersystems — Ausschluss 
(Artikel 87 Absatz 1 EG) 

5. Staatliche Beihilfen — Entscheidung der Kommission, ein förmliches Prüfverfahren in 
Bezug auf eine staatliche Maßnahme einzuleiten — Selektive Maßnahme, die Unter
nehmen, die am Handel zwischen Mitgliedstaaten teilnehmen, spürbar begünstigt — 
Kein offensichtlicher Beurteilungsfehler 
(Artikel 88 Absatz 2 EG) 

6. Staatliche Beihilfen — Entscheidung der Kommission, ein förmliches Prüfverfahren in 
Bezug auf eine staatliche Maßnahme einzuleiten — Vorläufiger Charakter der Beur
teilung durch die Kommission — Folgen 
(Artikel 88 Absatz 2 EG) 

7. Staatliche Beihilfen — Bestehende und neue Beihilfen — Ermittlung des Beihilfe
charakters — Frühere Praxis der Kommission — Unerheblich 
(Artikel 87 EG und 88 EG) 

8. Staatliche Beihilfen — Entscheidung der Kommission, ein förmliches Prüfverfahren in 
Bezug auf eine staatliche Maßnahme einzuleiten, und damit einhergehende vorläufige 
Einstufung als neue Beihilfe — Begründungspflicht — Umfang 
(Artikel 88 Absatz 2 EG; Verordnung Nr. 659/1999 des Rates, Artikel 6) 

1. Die Entscheidung der Kommission, das 
förmliche Prüfverfahren über eine in 
der Durchführung begriffene Maß
nahme, die nach Ansicht des be
troffenen Mitgliedstaats nicht unter 
Artikel 87 Absatz 1 EG fällt, mit der 
Begründung einzuleiten, dass es sich 

um eine neue Beihilfe handele, ist eine 
anfechtbare Handlung im Sinne des 
Artikels 230 EG, da sie zwangsläufig 
die rechtliche Bedeutung der be
treffenden Maßnahme sowie die 
Rechtslage der beihilfebegünstigten 
Unternehmen ändert. 
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Denn die durch eine solche Ent
scheidung hervorgerufenen erheblichen 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der ge
prüften Maßnahme können, abgesehen 
davon, dass sie den Mitgliedstaat ver
anlassen müssen, die Maßnahme aus
zusetzen, vor einem nationalen Gericht 
geltend gemacht werden und sowohl 
den Beihilfeempfänger als auch seine 
Wirtschaftspartner zu der Auffassung 
gelangen lassen, dass die erhaltene 
Vergünstigung nicht endgültig erwor
ben ist. 

(vgl. Randnrn. 33-34, 36) 

2. Eine innerstaatliche Einrichtung kann 
zulässigerweise auf Nichtigerklärung 
der Entscheidung klagen, mit der die 
Kommission im Rahmen ihrer Befug
nisse auf dem Gebiet der staatlichen 
Beihilfen das förmliche Prüfverfahren 
über Steuermaßnahmen eingeleitet hat, 
die von der innerstaatlichen Einrich
tung in Ausübung ihrer eigenen Befug
nisse erlassen und angewandt worden 
sind. 

(vgl. Randnr. 37) 

3. Stellen die Kläger bei einer Klage gegen 
eine Entscheidung über die Einleitung 
eines förmlichen Prüfverfahrens über 
eine in der Durchführung begriffene 
Maßnahme die Bewertung der Kom
mission betreffend die Einstufung der 
streitigen Maßnahme als staatliche 
Beihilfe in Frage, ist die Kontrolle 
durch den Gemeinschaftsrichter auf die 

Prüfung beschränkt, ob der Kommis
sion ein offenkundiger Beurteilungs
fehler unterlaufen ist, als sie der Mei
nung war, sie habe bei einer ersten 
Prüfung der betroffenen Maßnahme 
diese Frage nicht ohne Schwierigkeiten 
beantworten können. 

(vgl. Randnr. 45) 

4. Daraus, dass nationale Rechts
vorschriften innerstaatlichen Stellen 
steuerliche Kompetenzen zuerkennen, 
lässt sich nicht ableiten, dass jeder von 
diesen Stellen gewährte Steuervorteil 
durch das Wesen oder den Zweck des 
Steuersystems gerechtfertigt wäre. 
Denn die von innerstaatlichen (dezen
tralisierten, föderalen, regionalen oder 
sonstigen) Einrichtungen der Mitglied
staaten erlassenen Maßnahmen fallen 
unabhängig von der Rechtsstellung und 
Bezeichnung dieser Einrichtungen 
ebenso wie Maßnahmen der Bundes
oder Zentralstellen unter Artikel 87 
Absatz 1 EG, wenn dessen Tat
bestandsmerkmale erfüllt sind. 

(vgl. Randnr. 62) 

5. Die Kommission begeht keinen offen
sichtlichen Beurteilungsfehler, wenn sie 
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nach einer ersten Prüfung in Ausübung 
ihrer Befugnisse auf dem Gebiet der 
staatlichen Beihilfen der Ansicht ist, 
dass ein förmliches Prüfverfahren über 
Steuermaßnahmen einzuleiten sei, die, 
indem sie die Gewährung einer Min
derung der Steuerbemessungsgrundlage 
für die Körperschaftsteuer auf neu ge
gründete Unternehmen beschränken, 
die zudem verschiedene besondere 
Voraussetzungen erfüllen, die Wett
bewerbsposition der durch den frag
lichen Steuervorteil begünstigten Un
ternehmen, zu denen normalerweise 
am Handel zwischen Mitgliedstaaten 
beteiligte Unternehmen gehören, ver
bessern und die Möglichkeiten der in 
anderen Mitgliedstaaten nieder
gelassenen und mit den Empfängern 
dieses Vorteils in Wettbewerb stehen
den Unternehmen, ihre Erzeugnisse auf 
den nationalen Markt zu exportieren, 
beeinträchtigen können. 

(vgl. Randnrn. 68, 70) 

6. Der Kommission kann ein Verstoß ge
gen Artikel 88 Absatz 2 EG nicht des
halb vorgeworfen werden, weil sie in 
einer Entscheidung über die Einleitung 
eines förmlichen Prüfverfahrens über 
nationale Maßnahmen mit Blick auf 
die gemeinschaftlichen Beihilfe
vorschriften die betreffende Maß
nahme vorbehaltlos als staatliche Bei
hilfe eingestuft hat. Eine solche Ent
scheidung enthält nämlich nur eine 
vorläufige Beurteilung der fraglichen 
Maßnahme hinsichtlich ihrer Ein
stufung und ihrer Vereinbarkeit mit 
dem Gemeinsamen Markt, und die 

Kommission muss darin ihre Bedenken 
nur hinsichtlich der Vereinbarkeit der 
Maßnahme mit dem Gemeinsamen 
Markt äußern. 

(vgl. Randnrn. 74-77) 

7. Da gemäß Artikel 1 Buchstabe b Ziffer 
v der „Beihilfeverfahrensverordnung" 
Nr. 659/1999 bestehende Beihilfen 
Beihilfen sind, die als bestehende Bei
hilfen gelten, weil nachgewiesen wer
den kann, dass sie zu dem Zeitpunkt, 
zu dem sie eingeführt wurden, keine 
Beihilfe waren und später aufgrund der 
Entwicklung des Gemeinsamen Mark
tes zu Beihilfen wurden, ohne dass sie 
eine Änderung durch den betreffenden 
Mitgliedstaat erfahren haben, kann ei
ne etwaige Änderung der Ent
scheidungspraxis der Kommission z. B. 
auf der Ebene der Selektivitätskriterien, 
wenn sie nicht auf die Entwicklung des 
Gemeinsamen Marktes zurück
zuführen ist, nicht geltend gemacht 
werden, um zu bestreiten, dass eine 
staatliche Maßnahme eine neue Bei
hilfe ist. 

Die Eigenschaft als bestehende oder als 
neue Beihilfe kann nämlich nicht von 
einer subjektiven Einschätzung durch 
die Kommission abhängen und ist un
abhängig von einer etwaigen früheren 
Verwaltungspraxis der Kommission zu 
bestimmen. 

(vgl. Randnrn. 82, 84) 
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8. Beschließt die Kommission, ein förm
liches Prüfverfahren über eine na
tionale Maßnahme einzuleiten, so kann 
die Entscheidung über die Einleitung 
nach Artikel 6 der „Beihilfe
verfahrensverordnung" Nr. 659/1999 
auf eine Zusammenfassung der we
sentlichen Sach- und Rechtsfragen, eine 
„vorläufige Würdigung" des Beihilfe
charakters der fraglichen staatlichen 
Maßnahme und Ausführungen über die 
Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbar
keit mit dem Gemeinsamen Markt be
schränkt werden. Nach derselben Vor
schrift muss die Einleitungs
entscheidung es den Betroffenen er

lauben, sich in wirksamer Weise am 
förmlichen Prüfverfahren zu beteiligen, 
in dem sie ihre Argumente geltend 
machen können. Hierfür genügt es, 
dass die Beteiligten erfahren, welche 
Überlegungen die Kommission zu der 
vorläufigen Ansicht veranlasst haben, 
dass die in Rede stehende Maßnahme 
eine neue, mit dem Gemeinsamen 
Markt unvereinbare Beihilfe darstellen 
könnte. 

(vgl. Randnrn. 99-100) 
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